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Rechtsformwahl:  
Was ändert sich 2024 aus steuerlicher Sicht?
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Für die Auswahl der optimalen Rechtsform sind jedenfalls Haf-
tungsfragen sowie organisatorische, betriebswirtschaftliche 
und sozialversicherungsrechtliche Fragestellungen zu beden-
ken. Zentrales Entscheidungskriterium ist aber auch immer 
wieder die steuerliche Optimierung. Hier haben sich einige 
Einflussfaktoren im Jahr 2024 geändert:

 • Der Körperschaftsteuersatz ist von 25 % in 2022, 24 % in 
2023 nun auf 23 % in 2024 gesunken.

 • Seit Beginn des Jahres 2024 ist durch die Senkung des 
Mindeststammkapitals einer GmbH von € 35.000,00 auf 
€ 10.000,00 auch die Mindestkörperschaftsteuer von 
€ 1.750,00 p.a. (€ 437,50 pro Quartal) auf € 500,00 p. a. 
(€ 125,00 pro Quartal) gesunken.

 • Auch der Einkommensteuersatz ist in den letzten beiden 
Jahren in zwei Stufen gesunken. Zu beachten ist nun, dass 
Grenzbeträge der Einkommensteuerstufen sowie einige 
Absetzbeträge jährlich entsprechend der Inflation valorisiert 

werden („Abschaffung der kalten Progression").

 • Die Obergrenze des Grundfreibetrages des Gewinnfreibe-
trages liegt ab 2024 bei € 33.000,00 (bisher € 30.000,00).

 • Seit 2023 ist für bestimmte Investitionen ein Investitionsfrei-
betrag steuerlich lukrierbar. Der Investitionsfreibetrag steht 
sowohl natürlichen Personen wie auch GmbHs zu, während 
der investitionsbedingte Gewinnfreibetrag nur bei natürli-
chen Personen ansetzbar ist.

Auch wenn die genannten Änderungen einen steuerlichen 
Vorteilhaftigkeitsvergleich in den meisten Fällen wohl nicht 
signifikant verändern werden, sind sie bei Überlegungen zu 
einer anstehenden Rechtsformwahl zu berücksichtigen. Eine 
pauschale Aussage, bei welcher Rechtsform weniger an Steu-
ern und Abgaben in den kommenden Jahren zu entrichten sein 
wird, ist nicht machbar. Die individuelle Situation muss genau 
beleuchtet werden.  

Was ist ein  
Auskunftsbescheid? 

Nähere Informationen dazu  

finden Sie auf Seite 4
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Regelbedarfsätze für Unterhaltsleistungen für 2024
Ein Unterhaltsabsetzbetrag kann unter bestimmten Voraus-
setzungen zur steuerlichen Entlastung geltend gemacht wer-
den, wenn der gesetzliche Unterhalt geleistet wird, und 

 • das Kind sich in einem Mitgliedstaat der EU, EWR-Staat oder 
der Schweiz aufhält,

 • das Kind nicht dem Haushalt des Steuerpflichtigen angehört 
und

 • für das Kind keine Familienbeihilfe bezogen wird. 

Wenn keine vertragliche, gerichtliche oder behördliche Fest-
setzung der Unterhaltsleistung erfolgt ist, wird der Unter-
haltsabsetzbetrag nur dann zuerkannt, wenn der vereinbarten 
Unterhaltsverpflichtung in vollem Ausmaß nachgekommen 

wurde und die Regelbedarfsätze nicht unterschritten wurden.

Die Regelbedarfsätze werden jedes Jahr neu festgelegt. Für 
steuerliche Belange gelten für das Kalenderjahr 2024 folgende 
Sätze: 

Wann haben Arbeitnehmer eine  
Arbeitnehmerveranlagung abzugeben?
Die Steuer von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern wird in der Regel bereits 
mit dem Lohnsteuerabzug abgegolten. 

Die nachfolgende Veranlagung erfolgt 
dabei entweder freiwillig (Antragsver-
anlagung), automatisch oder zwingend 
(Pflichtveranlagung). Verpflichtend 
muss ein Arbeitnehmer eine Arbeit-
nehmerveranlagung für das Jahr 2023 
unter anderem einreichen, wenn das 
zu veranlagende Einkommen mehr als 
€ 12.756,00 beträgt und 

 • Nebeneinkünfte von mehr als 
€ 730,00 erzielt wurden, oder

 • gleichzeitig zwei oder mehrere Gehäl-
ter und / oder Pensionen bezogen wur-
den, die beim Lohnsteuerabzug nicht  
gemeinsam versteuert wurden, oder 

 • bestimmte Absetzbeträge, Freibe-
träge bzw. das Pendlerpauschale zu 
Unrecht in Anspruch genommen wur-
den oder unrichtige Angaben (z.  B. 

bei Familienbonus Plus, Zuschuss zur  
Kinderbetreuung) getätigt wurden, 
oder

 • ein Homeoffice-Pauschale in einer ins-
gesamt nicht zustehenden Höhe steu-
erfrei belassen wurde, oder

 • mehr als € 3.000,00 Gewinnbeteili-
gung steuerfrei berücksichtigt wurde, 
oder

 • eine Wochen-, Monats- oder Jahres-
karte für ein Massenbeförderungs-
mittel zur Verfügung gestellt wurde, 
oder Kosten einer solchen Karte über-
nommen wurden, aber die Vorausset-
zungen nicht vorlagen, oder ein nicht 
zustehender Betrag unversteuert 
belassen wurde, oder

 • die Voraussetzungen für pauschale 
Reiseaufwandsentschädigungen (bei 
Sportvereinen) oder für bestimmte 
Zuschüsse in bestimmten Gewerben 
(z.  B. Bewachungsgewerbe) nicht 

vorlagen, oder ein zu hoher Betrag 
unversteuert belassen wurde.

Ab der Veranlagung 2024 gilt obiges 
auch, wenn die Voraussetzungen des 
steuerfreien Freiwilligenpauschale nicht 
vorlagen oder ein geldwerter Vorteil 
aus einer Start-Up-Mitarbeiterbeteili-
gung zugeflossen ist und kein oder ein 
zu geringer Steuerabzug vom Arbeits-
lohn erfolgt ist.

Weiters bestehen einige Sachverhalte, in 
welchen Sie das Finanzamt auffordert, 
eine Arbeitnehmerveranlagung einzu-
reichen.

Darüber hinaus ist für Arbeitnehmer 
unter anderem eine Einkommensteuer-
erklärung abzugeben, wenn Kapital-
einkünfte oder Einkünfte aus privaten 
Grundstücksverkäufen ohne Abfuhr der 
entsprechenden Sondersteuern (KESt 
bzw. ImmoESt) erzielt wurden. 

Sollte keine steuerliche Vertretung vor-
liegen, so gilt als generelle Frist für die 
Einreichung der Erklärung in Papierform 
der 30.4. des Folgejahres oder der 30.6. 
des Folgejahres für Einreichungen über 
FinanzOnline. 

Bei einzelnen Fällen der Veranlagung 
(gleichzeitig mehrere nichtselbstän-
dige Einkünfte, Wegfall des berücksich-
tigten Alleinverdiener- oder Alleinerzie-
herabsetzbetrages) gilt zudem die all-
gemeine Frist des 30.9. des Folgejahres, 
unabhängig davon, ob die Erklärung mit 
dem amtlichen Formular oder elektro-
nisch eingereicht wird. © Stockfotos-MG  - Adobe Stock.com

Altersgruppe

0 – 5 Jahre € 340,00

6 – 9 Jahre € 430,00

10 – 14 Jahre € 530,00

15 – 19 Jahre € 660,00

20 Jahre oder älter € 760,00

Unser Team . Ihr Erfolg!
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Wo sind Informationen zum Nullsteuersatz in der 
Umsatzsteuer für Photovoltaikanlagen zu finden?

Die Umsatzsteuer für die Lieferun-
gen, innergemeinschaftlichen Erwerbe, 
Einfuhren sowie Installationen von 
Photovoltaikmodulen, die nach dem 
31.12.2023 und vor dem 1.1.2026 aus-
geführt werden bzw. sich ereignen, 
beträgt aufgrund einer Änderung des 
Umsatzsteuergesetzes 0  %. Dies gilt 
nur, wenn die Lieferungen oder Installa-
tionen an oder die innergemeinschaftli-
chen Erwerbe bzw. Einfuhren durch den 
Betreiber erfolgen. Weitere Vorausset-
zung ist, dass die Engpassleistung der 
Photovoltaikanlage nicht mehr als 35 
Kilowatt (peak) beträgt oder betragen 
wird und dass die Photovoltaikanlage 
auf oder in der Nähe von bestimmten 
Gebäuden betrieben wird oder betrie-
ben werden soll. 

Weiters ist normiert, dass für die ent-
sprechende Photovoltaikanlage bis zum 
31.12.2023 kein Antrag auf Investitions-
zuschuss nach dem Erneuerbaren-Aus-
bau-Gesetz (EAG) eingebracht worden 
ist (zu beachten ist eine Übergangsrege-
lung für Anlagen, die vor dem 1.1.2024 
in Betrieb genommen wurden).

Das Bundesministerium für Finanzen 
(BMF) hat nun in FAQs Antworten zu 
einigen Zweifelsfragen in folgenden 
Bereichen gegeben:

 • Allgemeines

 • Begünstigte Umsätze

 • Betreiber

 • Gebäude

 • Sonstiges

Diese Informationen sind auf der Web-
site des BMF (www.bmf.gv.at) unter 
Themen / Steuern / Für Unternehmer / 
Umsatzsteuer / Informationen zu fin-
den (Stand Anfang Februar 2024).

Weiters wurden vom BMF Antworten zu 
Anfragen des Bundesverbandes Photo-
voltaic Austria und der Landwirtschafts-
kammer publiziert. Auch wurden Infor-
mationen zu Fragen der Wirtschafts-
kammer in folgenden Bereichen veröf-
fentlich:

 • Begünstigte Anlagen und Tätigkeiten

 • Begünstigte Nebenleistungen und 
Zubehör

 • Nachweise, Vertrauensschutz

 • Begünstigte Betreiber

Diese Informationen sind auf der Web-
site des BMF (www.bmf.gv.at) unter 
Rechtsnews / Steuern-Rechtsnews  /
Aktuelle Informationen und Erlässe  /
Fachinformationen-Umsatzsteuer zu 
finden (Stand Anfang Februar 2024). 

Da das Homeoffice mittlerweile fixer 
Bestandteil der Arbeitswelt ist, hat der 
Gesetzgeber die bis 31.12.2023 befris-
tete Regelung im Rahmen des Pro-
gressionsabgeltungsgesetzes 2024 ins 
Dauerrecht übernommen. Somit kön-
nen auch im Jahr 2024 nachfolgende 
Positionen steuerlich geltend gemacht 
werden: 

HOMEOFFICE-PAUSCHALE
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, 
welche eine Homeoffice-Tätigkeit 
gewähren, können den Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern für die 
Nutzung dieser eine Homeoffice-Pau-
schale von max. € 3,00 pro Tag bzw. 
max. € 300,00 pro Jahr leisten (max. 
100 Homeoffice-Tage). Leistet der 
Arbeitgeber keine oder eine niedri-

gere Pauschale, besteht auf Ebene des 
Arbeitnehmers die Möglichkeit zur 
Geltendmachung von Differenzwer-
bungskosten.

DIGITALE ARBEITSMITTEL
Die unentgeltliche Überlassung digi-
taler Arbeitsmittel durch den Arbeit-
geber stellt keinen steuerpflichti-
gen Sachbezug bei Arbeitnehmern 
dar. Deren Bereitstellung ist durch 
das Homeoffice-Pauschale abgegol-
ten. Erfolgt eine Anschaffung durch 
den Arbeitnehmer selbst, stellen die 
Anschaffungskosten Werbungskosten 
dar, welche allerdings um das Home-
office-Pauschale zu kürzen sind, sofern 
dieses durch den Arbeitgeber oder als 
Differenzwerbungskosten berücksich-
tigt wurde.

ERGONOMISCHES MOBILIAR
Arbeitnehmer können Ausgaben für 
die Anschaffung von ergonomischem 
Mobiliar als Werbungskosten gel-
tend machen. Die Höhe der jährlich 
absetzbaren Kosten ist mit € 300,00 
beschränkt, wobei ein Überhang ins 
Folgejahr vorgetragen werden kann.

LOHNZETTEL
Weiterhin ist zu beachten, dass Arbeit-
geber die Anzahl der Homeoffice-Tage 
am Lohnkonto sowie auf dem Jahres-
lohnzettel (L16) zu erfassen haben. 

Ebenfalls ist auch die Summe des vom 
Arbeitgeber nicht steuerbar ausge-
zahlten Homeoffice-Pauschales am 
Lohnkonto zu erfassen. 

ÜBERNAHME DER HOMEOFFICE-REGELUNGEN INS DAUERRECHT 
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Die Unterstützung und Gestaltung von Spitzenteams, die 
energievoll den Erfolg eines Unternehmens vorantreiben, 
sind wichtige Aufgaben jeder Führungskraft eines Unter-
nehmens. Hier einige Tipps, wie Sie aus einer Gruppe von 
Mitarbeitenden ein Spitzenteam gestalten können:

Wesentlich ist es, eine tragfähige Vertrauensbasis zwi-
schen Mitarbeitenden, Teamführung und Unternehmens- 
führung aufzubauen. Der Weg zum Vertrauen zu einer 
Führungsperson führt über Authentizität, faktenbasierte 
und nachvollziehbare Entscheidungen und Einfühlungs-
vermögen. Für eine optimale Teamleitung ist insbeson-
dere die Führungsspanne (Anzahl der Teammitglieder) 
zu beachten. Ist die Führungsspanne zu groß, so leidet 
die notwendige Aufmerksamkeit für das einzelne Team-
mitglied. Es ist Klarheit zu schaffen, was in der aktuellen 
Woche zu tun ist und darauf zu achten, wo das einzelne 
Teammitglied Unterstützung braucht.

Stärken Sie laufend die Zusammenarbeit und die Kom-
munikation im Team. Erst mit einem Wir-Gefühl kön-
nen gemeinsame Ziele erreicht werden, die auch seitens  
der Unternehmensführung klar kommuniziert werden 
müssen.

Ermöglichen Sie Reflexionen im Team: 
Was können wir gut? Was können wir nicht? Was brau-
chen wir, um unsere Ziele zu erreichen? An welche Regeln 
sollen sich alle halten? 

TIPPS, WIE MITARBEITER ZU EINEM 
SPITZENTEAM WERDEN

Stand: 3.2.2024

Was ist ein Auskunfts-
bescheid?

STEUERTERMINE  |  MÄRZ 2024

VERBRAUCHERPREISINDIZES

Besteht eine konkrete Rechtsfrage im Hinblick auf eine 
geplante Umgründung, Verrechnungspreiskonstellation oder 
im Bereich der Gruppenbesteuerung, so besteht die Möglich-
keit, im Rahmen eines Auskunftsbescheids nach § 118 Bundes-
abgabenordnung eine verbindliche Auskunft des Finanzamtes 
dazu einzuholen. Dabei gilt es allerdings zu beachten, dass 
die verbindliche Anfrage an das Finanzamt neben der Erfül-
lung notwendiger inhaltlicher Voraussetzungen auch mitun-
ter hohe Kosten verursacht.

Der Antrag hat folgende Punkte zu enthalten:

 • eine umfassende Darstellung des noch nicht verwirklichten 
Sachverhaltes

 • die Darlegung des besonderen Interesses des Antragstellers

 • eine Darstellung des Rechtsproblems

 • die Formulierung konkreter Rechtsfragen

 • die Darlegung und Begründung der eigenen Rechtsansicht

 • die Bekanntgabe des Umsatzes für die Ermittlung des Ver-
waltungskostenbeitrages

Die Beantwortung im Rahmen des Auskunftsbescheids obliegt 
dem Finanzamt, das für die Erhebung der betreffenden Abgabe 
oder für die Erlassung des betreffenden Feststellungsbeschei-
des zuständig ist.

Für den im Rahmen der Beantwortung entstehenden Mehrauf- 
wand wird seitens des Finanzamts ein Verwaltungskostenbei-
trag eingehoben. Dieser beträgt (im Falle der Bearbeitung) zwi- 
schen € 1.500,00 und € 20.000,00 und ist in Abhängigkeit der 
Umsatzerlöse der Antragsstellerin bzw. des Antragsstellers ge- 
staffelt. Im Falle einer Zurückweisung oder Zurücknahme des 
Antrags beträgt der Verwaltungskostenbeitrag € 500,00. 
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Fälligkeitsdatum 15. März 2024

USt, NoVA, WerbeAbg  für Jänner 

L, DB, DZ, ÖGK, KommSt für Februar

Fälligkeitsdatum 31. März 2024
Jahreserklärungen 2023 für Kommunalsteuer und 
Dienstgeberabgabe (Wiener U-Bahn-Steuer)

Monat Jahres-
inflation %

VPI 2020 
(2020=100)

VPI 2015 
(2015=100)

Ø 2023 7,8 120,3 130,1

Ø 2022 8,6 111,6 120,7

Ø 2021 2,8 102,8 111,2

IMPRESSUM
Medieninhaber und Herausgeber: Schmollmüller und Partner Steuerberatungs Gesellschaft mbH, Geschäftsführer: Mag. Schmollmüller, Gesellschafter mit einer Beteiligung von über 25 %: 
Mag. Schmollmüller, Industriestrasse 6, A-4240 Freistadt, Tel. +43(0)7942/75055-150, Fax-DW 165, E-Mail: office@schmollmueller-partner.at, Internet: www.schmollmueller-partner.at, 
FB-Nr.: 261132v, FB-Gericht: LG Linz, UID-Nr.: ATU 61542049, Mitglied der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer; Layout und grafische Gestaltung: Atikon EDV und Mar-
keting GmbH, E-Mail: info@atikon.com, Internet:www.atikon.com; Druck: Kontext Druckerei GmbH, www.kontextdruck.at/impressum; Grundlegende Richtung: Dieser Newsletter bein-
haltet unpolitische News, die sich mit dem Steuer-, Sozial- und Wirtschaftsrecht beschäftigen. Haftungsausschluss: Die Texte sind urheberrechtlich geschützt und alle Angaben sind, trotz 
sorgfältiger Bearbeitung, ohne Gewähr. Für Detailinformationen kontaktieren Sie bitte unsere Berater.  Hinweis nach § 25 (1) MedienG: Die Angaben nach § 25 (2 bis 4) MedienG sind 
unter der Web-Adresse www.schmollmueller-partner.at auffindbar.

NEWSSteuer


